
Stadfcbauamt Nürtingen

B e a r ü n d u n g

zum Bebauungsplan "Rathaus - Brunnsteige" im Planbereich 04. 09
in Nürtinqen.
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Das Bebauungsplanverfahren wurde durch den Beschluß des Gemeinde-

rats vom 30. 7. 1970 § 552 eingeleitet und ist mit der Satzung für
eine Veranderungssperre verbunden. Es v.7ar planerisch nicht möcrLich,,

den räumlichen Geltunc-sbereich des Bebauungsplanes isoliert zu be-

trachten. Die städtebaulichen und funktionellen Untersuchungen muß"
ten in Richtung Westen und Süden ausgedehnt werden. Da es sich hier

u?n vorausschaaende Planungen handelt und da ein kurzfrisfciaes In-

krafttretsn von Bebauungsplänen im westlichen und südlichen Be-

reich des -jetzigen räumlichen Geltungsbereiches weder erforderlich

nocn zweckmäßig ist, wurde auf besondere Hinweise im Lageplan weit-
gehend verz ichtet.

1. ) Erfordernis der Planaufstellunq.

Das alte Rathaus der Stadt Nürtingen ist seit längerer Zeit
zu klein. Die Verwaltung ist auf mehrere Gebäude innerhalb

des Sfcadtgebietes verteilt. Nachdem durch die Verwirklichuna

der Zielplanung weitere Verwaltungsaufgaben auf die Stadt zu-
kon-L-ien/ ist es dringend erforderlich, die planungsrechtlichan
Grundlagen für eine Rath^userweiterung zu schaffen.

In diesem Zusammenhang muß angestrebt werden, daß das Gebiet
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des künftigen Rathauses nicht zu einer Verödung der Geschäfts-
zonen in der Innenstadt führt. Deswegen müssen die Festsetzun-

gen es ermöglichen, in gewissen Zonen, die günstig zur Innen-

Stadt liegen, Geschäfte anzuordnen, v/obei der Sicherstellung
von Flächen für die Rathauserweiterung absolut der Vorrang ge-
geben werden muß.

2. ) Räumlicher Geltungsbereich.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird beqreiizt

Im Norden entlang der nördlichen Straßenbegrenzung der Markt-
Straße O. W. 44.

Im Osten entlang der östlichen Straßenbegrenzung der Brunn-
steige O. W. 8 sowie ein Teilstück der Traubenstraße O. W. 71

bis zur Grenze zwischen Gebäude 2 und 4 der Traubenstraße.

Im Süden entlang des nördlichen Fahrbahnrandes der

Alleenstraße O. W. 2 bis zur Verlängerung der östlichen Ge-
bäudeseite von Gebäude 16 Mönchstraße.

Im Westen entlang der westlichen Straßenbegrenzung der Rathaus-

Straße O. W. 58 und die Verlängerung der östlichen Gebäudeseite

von Gebäude 9 der Marktstraße bis zum Schnitt mit der nörd-

lichen Straßenbegrenzung der Marktstraße.

3-^ Einfügung in vorbereitende Planungen.

a) Reqicnalplan.

Nach dem Regionalplan - Stand Oktober 1972 - der Regionalen
Planungsgemeinschaft Neckar-Fils ist Nürtingen als Mittei-

Zentrum weiter auszubauen. Die Schaffung einer leistungs-
fähigen Innenstadt einschließlich der notwendigen Verwal-

tungsräume entspricht dem Planungsziel des Regionalplanes.

b) Stadtentwicklung.

Die Ziele der St.adtentv/icklung entsprechen fast vollständig
den Anforderungen, die der Regionalplan an das Mittelzentrum
Nürtincen stellt.
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c) Flächennutzungsplan.

Nach dem Entwurf zum Flächennutzungsplan ist das gesamte
Gebiet der Innenstadt als Kerngebiet ausgewiesen, wobei
die Flächen für den Gemeinbedarf besonders gekennzeichnet
sind. Der Bebauungsplan entspricht den Einzeichnungen des
Flächennutzungsplanes.

4-) Best '3 n d i n n. e r h a lb_des_ räum lichen Geltungsbereiches.

Im räuinlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nur das
Rathaus und das westlich angrenzende Fachwerkhaus (Gebäude 5

Marktstraße) erhaltungswürdig. Alle anderen Gebäude sind von

der Substanz her nicht wertvoll. Auch städtebaulich besteht

keine Notwendigkeit die übrigen Gebäude zu erhalten. Die Par-

zellierung des Gebietes ist so ungünstig, daß eine grundsätz-
liche Neuordnung unvermeidbar v/ird.

5-^ Bestand außerhalb des räumlichen Geltunqsbereiches.

Im Norden, Osten und Westen grenzen an den räumlichen Geltuncrs-

bereich Flächen der Altstadt an, die bisher nicht saniert sind

und für die eine Sanierung in absehbarer Zeit nicht zwingend
notwendig erscheint. In den nördlichen Flächen wird die Bau-

Substanz wahrscheinlich Zug um Zug durch Um- und Ausbauten der

Geschäftshäuser erneuert werden. Die v/estlich und östlich an-

grenzenden Gebiete müssen zu einem späteren Zeitpunkt einer
Flächensanierung unterworfen werden.

Die Alleenstraße, die südlich an das Planungsgebiet angrenzt
ist- ein Teil eines Straßenrings, der die gesamte Innenstadt

umschließt. Auf Ziffer 7 wird hingewiesen.
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6. ) Bestehende Rechtsverhältnisse.

Im räumlichen Geltungsbereich und in seiner unmittelbaren Nach-

barschaft besteht keine rechtskräftige Bauleitplanung. Der Ge-
meinderat hat für den räumlichen Geltungsbereich am 3. 10. 1972

eine Veränderungssperre nach den Vorschriften des Bundesbauge-
setzes beschlossen.

7. ) Verkehrserschließunq.

Das Gebiet wird von außen über die Alleenstraße bzw. Steinen-

g'rabenstraße erschlossen. Im Bebauungsplan ist nachrichtlich

dargestellt, wie die Alleenstraße zwischen der Einmündung der
Metzinger Straße und der Gerberstraße später dem erv/arteten

Verkehrsaufkonunen angepaßt werden kann. Die Südgrenze der neu

geplanten Bebauung wurde bereits auf die künftige Straßenpla-
nung abqestimmt.

Die Brunnsteiqe hat für die Erschließung der Innenstadt eine

große Bedeutung. Nachdem die Planung grundsätzlich davon aus-

geht, daß nur noch der unbedingt notwendige Verkehr in die

Innenstadt, fließen muß, ist die Stadt der Auffassung, daß in der
Brunnsteige eine einfache 2-spurige Straße ausreichend ist. Die

Parkbuchten beiderseits der Brunnsteige sollen der Erschließung
und den Kurzparkern dienen. Bei Bedarf wäre es möglich, anstelle
der Parkbuchten Bushaltestellen einzurichten.

Die Mönchstraße wird für das Planungsgebiet und die westlich

aiigrenz enden Flächen als Erschließungsstraße ausgebaut. Außer-
dem v/urde der Verkehr von der Brunnsteige zur Alleenstraße über

die Mönchstraße geleitet, damit die Verkehrssignalregelung des
gesamten Gebietes vereinfacht werden kann.

Über die an die Mönchstraße angeschlossene Rathausgarage sollen
die angrenzenden Geschäftshäuser v/eitgehend erschlossen werden.

Nur zu gev/issen Tageszeiten können die Fußgängerzonen ebenfalls
für die Erschließung herangezogen werden.

. /.
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8. ) Versorgung-.

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und Gas bringt
keine grundsätzlichen Probleme. Auch die Entwässerung ist ge-
sichert, da im Zuge der Alleen-/Steinengrabenstraße Hauptab-
Wasserleitungen der Stadt liegen.

9. ) Städtebauliche Konzeption.

Es ist beabsichtigt/ den kleinteiligen Charakter der Bebauung
an dem Südhang der Altstadt nicht grundsätzlich zu verändern.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes müssen es auf der einen

Seite zulassen, für das Rathaus ein funktionstüchtiges Ver-
v-'aitungsgebäude zu bauen und für die künftigen Geschäfte wirt-

schaftliche Größenordnungen zu erreichen. Sie müssen auf der

anderen Seite jedoch darauf hinv/irken, daß das städtebauliche

Ziel einer differenzierten und maßstabgerechten Bebauung
durchgesetzt werden kann.

10. ) Bauliche Nutzunq.

Das Fiauptziel der Planung besteht darin, die für eine Rathads-

erweiterung notwendigen Flächen sicherzustellen. Bei der Auf -

Stellung des Bebauungsplanes ist die Stadt Nürtingen noch nicht
in der Lage/ den Flächenbedarf für das künftige Rathaus ver-
bindlich festzulegen. Eine grobe Schätzung auf der Grundlage
einer Umfrage bei den verschiedenen Ämtern der Verwaltung hat

ergeben, daß mindestens mit einer Geschoßflache von 6000 bis
7000 qm gerechnet werden muß.

Aus städtebaulichen, funktionellen und gestalterischen Gründen

sowie wegen der bevorstehenden Verlagerung von Geschäften inner-

. /.
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halb des Planungsgebietes ist es dringend erforderlich, entlanq

der Brunnsteige den Bau von Geschäftshäusern aller Art zu ermög-
lichen. Zur Verv/irklichung dieser Forderung setzt der Bebau-

ungsplan entlang der Brunnsteige ein Kerngebiet fest, v/elches

entsprechend der planerischen Vorstellungen nach § 7 Abs. 5

BauNVO nur die Einrichtung des § 7 Abs. 2, Ziffer 1, 2-, 3, 6
und 7 BauNVO zuläßt.

Die restliche Fläche des Baugebiefces muß unbedingt für die

speziellen Zwecke der Rathauserv/eiterung sichergestellt werden.

Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten wurde die Fest-

Setzung eines Baugrundstücks für den Gemeinbedarf geniäß § 9

Abs. 1 Nr. 1 f BBauG gewählt. Durch diese Festsetzung stehen

der Stadt ausreichende rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung,
die noch im Privatbesitz befindlichen Flächen, die für die

Rathauserv/eiterung benötigt v/erden, zu erwerben» Die Möglich-
keit, daß die Fläche für den Gemeinbedarf weiter nach Westen

ausgedehnt v/erden muß, kann nicht ausgeschlossen werden. Eine

verbindliche Aussage hierüber läßt sich jedoch erst machen,

wenn die Nutzungsmöglichkeiten der zur Verfügung stehenden

Flächen durch einen hochbaulichen Entwurf nach einem echten

Raumprogramm ermittelt worden sind. Es wäre falsch, diese v/eiter-

gehende planerische Arbeit schon jetzt zu erbringen, weil die

konkreten Anforderungen an die Rathauserweifcerung, die erst in

eiiiigen Jahren durchgeführt v/erden kann, heute noch nicht be-

kannt sind.

Das Maß der baulichen Nutzung wird im gesamten räumlichen Gel-

tungsbereich einheitlich festgesetzt. Die Grundflächenzahl be-

trägt GFZ = 1, 0, die Geschoßflächenzahl GFZ = 2, 4. Die zuläs-
sige Geschoßflache kann gemäß Ziffer 1. 4 des Textteiles im

Sinne von § 21 a Abs. 5 BauNVO um die Flächen notwendiger Gara-
gen, die unter der Geländeoberflache hergestellt werden, er-

höht werden. Die Erhöhung darf maximal 30 % der allgemein zu-



lässigen Geschoßflache betragen und nur dann gewährt werden,

v/enn dadurch keine anderen planungs- und baurechtlichen Ver-

stösse entstehen. Durch diese Festsetzung soll das knappe Bau-

land optimal genutzt v/erden. Eine höhere Ausnutzung des Ge-
ländes erscheint unvertretbar, weil sonst städtebauliche Miß-

stände befürchtet v/erden müßten. Die festgesetzte Geschoß-

flächenzahl kann gestattet werden, weil die Erschließung des
Baugebiefces über die. separate Zufahrt der Mönchstraße gut ge--
regelt ist und weil eine besondere Belastung der Innenstadt
deshalb nicht eintritt.

Die Zahl der Vollgeschosse wird mit Z. =-- IV festgesetzt, da-

mit die künftige Bebauung in ihrer Höhenentwicklung dem Maß-
stab der Innenstadt Nürtingens gerecht bleibt. Die im Bebau-

ungsplan unter Ziffer 1. 3 des Textteiles festgesetzte Ausnahme,

nach v/elcher ein v/eiteres Vollgeschoß zuläßig ist, soll dazu

dienen, den Gestaltungsmög-lichkeiten beim künftigen Hochbau-
entwurf einen großen Spielraum zu lassen. Die Geschoßzahl ist

zusätzlich eingeschränkt, weil das jeweils oberste Geschoß

nur 70 % des darunterliegenden Geschosses überdecken darf. Im

Zusammenhang mit den Gestaltungsvorschriften des Textteiles

soll diese Einschränkung ebenfalls dazu beitragen, die neue

Bebauung zu gliedern und in seinem Maßstab dem Alfcstadtgefüge
anzupassen.

11. ) Statistische Zahlenwerte.

Die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen-
den Flächen gliedern sich folgendermaßen:

a) MX-Gebiet 7 a 60 qm 8, 1 %
b) Baugrundstück für Gemeinbedarf 36 a 50 qm 39, 0 %
Verkehrsflachen. 49 a 60 am 52, 9 %

GesarntfJ.äche 93 a 70 qm 100 Q.
'ö



12. ) Voraussichtliche Kosten.

Die Kosten, die der Stadt für die Erschließung des Gebietes

entstehen, sind z. Zt. schwer zu schätzen. Im Grundsatz muß

davon ausgegangen werden, daß die im Plan dargestellten neuen

Verkehrsflachen nur zu einem geringen Teil direkt dem Bauge-

bi.et dienen. Der Umbau der Gehwegflachen rings um den Rat-

hauskomplex ist als Teil der hochbaulichen Maßnahme zu betrach-

ten. Mit folgenden Beträgen ist zu rechnen:

a) Umbau der Brunnsteige und Markt-
straße ohne Gehwegflache ca.

b) Umbau der Mönchstraße bis zum
Fahrbahnrand der Alleenstraße ca.

115 O00. -~ DM

130 000. -- DM

c) Gehwegflachen im räumlichen
Geltungsbereich ca. 145 000. -- DM

Gesamtsurrurie ca. 390 000. -~ DM

13. ) Folcreve. rfs. hren.

Zunächst soll versucht werden, die Neuordnung der Besitzver-

hältnisse durch freiwillige ümlegungen zu erreichen. Die Stadt

hat im Hinblick auf die Rathauserweiterung bereits wesentliche

Flächen erworben. Einschließlich der Verkehrsflachen sind 72 %

des räumlichen Geltungsbereiches in städtischem Besitz.

Falls eine freiwillige ümlegung wider Erwarten nicht

durchsetzbar ist, muß geprüft werden, v/ieweit von den Möglich-

keiten des Bundesbaugesetzes und des Städtebauförderungsgesetzes

zur Durchsetzung des Sanierungsgedankens Gebrauch gemacht wird.

Nürtingen, den 20. Febr. 1974

Kurz

Oberbaur-it


